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reich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energie-
versorgung

u.a. und andere
UAbs. Unterabsatz
VgV Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
VOF Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen

Im Übrigen wird verwiesen auf: Kirchner (Begr.), Abkürzungsverzeichnis der Rechts-
sprache, 10. Aufl. 2021
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§ 1 Preisausschreiben in der Praxis

A. Klassische Formen von Preisausschreiben

Bei der Konzeption des BGB standen „Preisausschreibungen“ für die Lösung
von Aufgaben insb. aus den „Gebieten der Wissenschaft, Kunst, Technik“ im Fo-
kus.1 Wissenschaftliche Wettbewerbe wurden teilweise im Kontext der Auslo-
bung diskutiert.2 Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich an der Schnitt-
stelle zwischen Kunst und Technik geordnete Verfahren für Konkurrenzen für
Bausachen entwickelt, heute als Architekten- oder Ingenieurwettbewerbe be-
kannt.3 Im künstlerischen Bereich sind Musik- und Kompositionswettbewerbe
verbreitet.

B. Neue Formen von Preisausschreiben

Neben diesen klassischen Preisausschreiben haben sich vor allem in der Start-
Up- und IT-Szene verschiedene Verfahren entwickelt, etwa Hackathons (I.) oder
Innovationswettbewerbe (II.). In einzelnen Branchen werden Plattformwettbe-
werbe („Crowdcompetition“) durchgeführt (III.). Weiterhin werden Sportwettbe-
werbe für Amateure und Profis veranstaltet (IV.).

I. Hackathon

Hackathons entstanden in der nordamerikanischen IT-Szene im Jahr 1999.4

Veranstalter waren zunächst insb. Softwarefirmen.5 Im Jahr 2006 veranstaltete
Yahoo erstmals einen „Hack Day“. Der Ablauf dieses „Hack Days“ entsprach
den heute üblichen Hackathons.6 Ab 2010 wurden Hackathons vermehrt in der
Start-Up-Branche durchgeführt.7 Mittlerweile richten etwa IT-Kollektive Hacka-

1 Motive II, S. 523.
2 von Savigny, Obligationenrecht, Bd. 2, 1953, S. 91: „Preise[n], die für nützliche

Entdeckungen, Preisschriften u. s.w. ausgesetzt werden“; zur „Dasbachschen Auslo-
bung“ Staudinger/Bergmann, 2020, § 657 Rn. 41 f. m.w. N.

3 Zur Historie umfassend Müller-Wrede, Der Architektenwettbewerb, 2012, Rn. 5 ff.;
Becker, Geschichte der Architektur und Städtebauwettbewerbe, 1992.

4 Zur Entwicklung Dickel, Prototyping Society, 2019, S. 94; Kohne/Wehmeier,
Hackathons, 2019, S. 1 ff.

5 Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 1 f.
6 Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 2: „birth of modern hackathons“.
7 Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 3 f.



thons aus, teilweise unterstützt oder beauftragt von Unternehmen – in einzelnen
Fällen von staatlichen Trägern. Ein Beispiel ist der von der Bundesregierung
unterstützte „#WirVsVirus“-Hackathon.

Inhaltlich fehlt bisweilen eine klare Wettbewerbsaufgabe oder Zielvorgabe.
Vielmehr werden Ideen für einen nicht genau umschriebenen Problembereich er-
wartet.8 Der Veranstalter strebt eine Vielzahl von verschiedenen Lösungen an.
Wettbewerbsaufgabe des „#WirVsVirus“-Hackathons war etwa die Ermittlung
von „Projektideen und Lösungsansätze[n] mit Wirkungspotential in der Corona-
Pandemie“.9

Hackathons werden als offene Wettbewerbe veranstaltet, die Teilnehmerzahl
wird nicht eingeschränkt.10 Daneben veranstalten Unternehmen interne Hacka-
thons, an denen nur Unternehmensangehörige teilnehmen dürfen. Etwa wurde
bei Facebook im Rahmen eines internen Hackathons der Like-Button ent-
wickelt.11 Weitere Anforderungen an die Teilnehmer – etwa ein erforderlicher
Studien- oder Berufsabschluss oder Expertise auf dem jeweiligen Sachgebiet –
fehlen. Zur Teilnahme an Hackathons werden trotz ihres Softwarebezugs biswei-
len keine Programmierfähigkeiten vorausgesetzt. Vielmehr sollen sich zu Beginn
des Wettbewerbs Projektgruppen bilden, die jeweils über die erforderlichen Fä-
higkeiten verfügen.

Charakteristisch für Hackathons ist eine kurze Abgabefrist und damit ein kur-
zer Bearbeitungszeitraum für die Lösung der Wettbewerbsaufgabe. Hackathons
finden verblockt an einem Wochenende statt oder sind auf einzelne Tage be-
schränkt. Die Bearbeitungszeit beträgt normalerweise 24–48 Stunden.12 Die teil-
nehmenden Gruppen präsentieren am Ende des Hackathons ihre Ergebnisse
(„Pitch“). Mit Ausnahme des kurzen Bearbeitungszeitraumes fehlen weitgehend
formelle Vorgaben. Teilnehmer müssen sich bisweilen für den Hackathon regis-
trieren, aus organisatorischen Gründen mit einer gewissen Vorlaufzeit zum ei-
gentlichen Event.

Eine einheitliche Vorgabe für die ausgesetzten Preise existiert nicht. Als Preise
werden Geld- und Sachpreise ausgesetzt.13 Bisweilen werden wie beim
„#WirVsVirus“-Hackathon zumindest einzelne Projekte im Rahmen einer Ab-
schlussveranstaltung besonders hervorgehoben (immaterieller „erster Preis“).14
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8 Vgl. Dickel, Prototyping Society, 2019, S. 85 ff., 97 zu einem „Klima-Hackathon“.
9 Vgl. den „Abschlussbericht #WirVsVirus Hackathon und Umsetzungsprogramm“,

abrufbar unter www.wirvsvirus.org (zuletzt 19.03.2023).
10 Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 3.
11 Vgl. Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 4.
12 Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 3.
13 Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019, S. 37 f., dort auch zu weiteren Optionen wie

Venture Capital, Unternehmensbeteiligungen oder Arbeitsverträgen als Preise.
14 Vgl. www.wirvsvirus.org (zuletzt 19.03.2023).



Die Kriterien für die Preisentscheidung werden zuweilen nur oberflächlich be-
schrieben. Teils wird wie beim Hackathon „Neustart:Klima“ nur eine Jury be-
nannt.15

An die Wettbewerbsphase, in der aufgrund des kurzen Bearbeitungszeitraums
nur unausgereifte Ideen entwickelt werden, kann sich eine Umsetzungsphase
anschließen.16 Besonders vielversprechende Projekte können vom Veranstalter,
externen Unternehmen oder – wie beim „#WirVsVirus“-Hackathon – vom Staat
gefördert werden.17

II. Innovationswettbewerb

Im Rahmen von Innovationswettbewerben werden kreative Lösungen für nicht
klar abgegrenzte Wettbewerbsaufgaben ermittelt. Auch hier haben Veranstalter
ein Interesse an einer Vielzahl von verschiedenen Lösungen. Ein Beispiel ist der
seit 2018 jährlich stattfindende Innovationswettbewerb der Stadt München zum
Thema Smart Cities.18 Wettbewerbsaufgaben sind „innovative Lösungsvor-
schläge“ zu Themen wie „Digitale Umsetzung des zonalen Diesel-Fahrverbots“.

Im Gegensatz zum Hackathon herrscht kein vergleichbarer Zeitdruck. Die Be-
arbeitungszeiträume sind länger. Hierdurch können Konzepte weiter ausgearbeitet
werden.

Innovationswettbewerbe19 werden im Internet veröffentlicht. Veranstalter sind
Unternehmen, vermehrt aber auch staatliche Organisationen. Die formellen Vor-
gaben für die Wettbewerbsbeiträge sind rudimentär. Teilweise erfordern Innova-
tionswettbewerbe eine Online-Registrierung.20

Die ausgesetzten Preisgelder sind üblicherweise nicht besonders hoch dotiert,
etwa erhalten die sechs Finalisten des Innovationswettbewerbs der Stadt Mün-
chen jeweils eine Anerkennung in Höhe 500 Euro. Der Sieger des Innovations-
wettbewerbs erhält zusätzlich 1.500 Euro – allerdings erst nach Teilnahme und
Abschluss einer sich an den Wettbewerb anschließenden Umsetzungsphase.
Im Vergleich hierzu werben US-amerikanische Wettbewerbe mit teilweise sehr
hohen Preisgeldern. Die Plattform „xprize.org“ verspricht etwa für eine Technik,
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15 Vgl. www.neustartklima2021.de (zuletzt 19.03.2023).
16 Auch als „follow-up“ bezeichnet, vgl. Kohne/Wehmeier, Hackathons, 2019,

S. 57ff.
17 Vgl. zur Förderung beim „#WirVsVirus“-Hackathon BMBF, Pressemitteilung 061/

2020.
18 www.muenchen.de/rathaus/wirtschaft/tech/digitalisierung-plattformen/Innovations

wettbewerb (zuletzt 19.03.2023).
19 Auch Ideenwettbewerb oder „idea challenge“, vgl. Müller, InTer 2017, 129, 130.
20 Müller, InTer 2017, 129, 130.


